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Betreff 
Regelung über die Anzahl der stellvertretenden Landrätinnen bzw. Landräte und deren Wahl 
gemäß § 81 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
1. Der Landkreis Wolfenbüttel hat gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG drei stellvertretende Landrätinnen 

bzw. drei stellvertretende Landräte. Sie werden bei ihrer Aufgabenwahrnehmung in Absprache 
mit dem Landrat gleichberechtigt, gleichwertig und gleichmäßig eingesetzt und erhalten die 
gleiche Aufwandsentschädigung. 

 
2. Die Reihenfolge der Vertretung, insofern sie bestehen soll, ist zu beschließen und 
 
3. die drei stellvertretenden Landrätinnen bzw. Landräte aus den stimmberechtigten 

Kreisausschussmitgliedern zu wählen. 
 
 
 

 
Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
             Finanzhaushalt       

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrerträge/-einzahlungen 
bei 

      Minderaufwendungen/-
auszahlungen bei 

      

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele 
 unterstützt  behindert Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs) 
 unterstützt  behindert Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung) 
 unterstützt  behindert Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz) 
 unterstützt  behindert Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot) 
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Begründung: 
 
Im Sinne des § 81 Abs. 2 NKomVG wählt der Kreistag in seiner ersten Sitzung aus den 
stimmberechtigten Kreisausschussmitgliedern (Beigeordneten) bis zu drei ehrenamtliche 
Vertreterinnen oder Vertreter des Landrates. Der Kreistag bestimmt hierbei die Reihenfolge der 
Vertretung, wenn sie denn bestehen soll. Die Vertreterinnen und Vertreter führen die Bezeichnung 
stellvertretende Landrätin oder stellvertretender Landrat. Der Kreistag kann die Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter abberufen. Dieser Beschluss bedarf der Mehrheit der Kreistagsmitglieder.  
 
Bisher hat der Landkreis Wolfenbüttel von der Möglichkeit der Wahl von drei ehrenamtlichen 
Vertreterinnen oder Vertretern des Landrates keinen Gebrauch gemacht. 
 
Als Konsequenz aus dem Ergebnis der Kommunalwahl sowie um eine optimale 
Aufgabenwahrnehmung garantieren zu können, sollen in dieser Legislaturperiode erstmals drei 
stellvertretende Landräte gewählt werden.  
 
Derzeit sind  
 

Frau Katrin Brandes und 
Herr Rainer Hasselmann 

 
als stellvertretende Landrätin/ als stellvertretenden Landrat gewählt.  

 
 
 
 
 
 
Röhmann 
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